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Bekanntmachung Nr. 034/2005 vom 07.04.2005

Umlegungsbeschluss

I. Der Rat der Stadt Baesweiler hat in seiner Sitzung am 09.11.2004 aufgrund
des § 46 Absatz 1 des Baugesetzbuches in der derzeit geltenden Fassung die
Durchführung der Umlegung für das Gebiet des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Nr. 78 - Puffendorfer Straße - Stadtteil Loverich -, angeordnet.
Aufgrund dieser Anordnung beschließt der Umlegungsausschuss der Stadt
Baesweiler gemäß § 47 des Baugesetzbuches in der derzeit geltenden Fas-
sung die Einleitung des Umlegungsverfahrens.
Zum Umlegungsgebiet gehören folgende Grundstücke:

Stadt Baesweiler

Grundbuch von 
Puffendorf

Blatt

Gemarkung
Puffendorf

Flur Flurstück
613 4 61/1

10047 4 566

Das Verfahren führt die Bezeichnung „Umlegungsverfahren Nr. 22
- Puffendorfer Straße -“.

II. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Umlegungsbeschluss kann nach § 217 Absatz 2 Satz 2 des
Baugesetzbuches innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Bekannt-
machung dieses Beschlusses Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
werden.
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des
Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler, Mariastraße 2, 52499 Baes-
weiler, Zimmer 217, einzureichen.
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Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet.
Er soll nach § 217 Absatz 3 des Baugesetzbuches die Erklärung, inwieweit
der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die
zur Rechtfertigung des Antrags dienen.
Falls die Antragsfrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, würde dessen Verschulden dem vertretenen Beteilig-
ten zugerechnet werden.
Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Landgericht
Köln, Kammer für Baulandsachen. In dem Verfahren vor der Kammer für
Baulandsachen können Anträge zur Hauptsache nur durch einen
Rechtsanwalt gestellt werden.

52499 Baesweiler, 07.04.2005

(Siegel)

(Burghardt)      (Evers)       (Jansen)       (Melzer)     (Reinartz)
  Mitglied    Mitglied         Vorsitzender     Mitglied               Mitglied

III. Weiter wird Folgendes bekannt gemacht:
1. Beteiligte des Umlegungsverfahrens sind:

a) die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke,
b) die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintra-

gung gesicherten Rechtes an einem im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht,

c) die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem
Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, eines
Anspruches mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück
oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur
Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränkt,

d) die Stadt Baesweiler,
e) unter den Voraussetzungen des § 55 Absatz 5 des Baugesetzbuches

die Bedarfsträger,
f) die Erschließungsträger.
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2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

a) Gemäß § 50 Absatz 2 des Baugesetzbuches werden die Inhaber von
Rechten an den im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücken, die
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
Umlegungsverfahren berechtigen, aufgefordert, diese innerhalb eines
Monats, beginnend mit dem folgenden Tag der auf den letzten Tag
der Bekanntmachungsfrist von zwei Wochen folgt, bei der
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler,
Mariastraße 2, 52499 Baesweiler, Zimmer 217, anzumelden.

b) Die in Ziffer 1 c) bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt
Beteiligte, in dem die Anmeldung ihres Rechtes der Umlegungsstelle
zugeht. 
Die Anmeldung kann bis zur Beschlussfassung über den Umlegungs-
plan (§ 66 Absatz 1 des Baugesetzbuches) erfolgen.

c) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so wird von der
Umlegungsstelle dem Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur
Glaubhaftmachung seines Rechtes gesetzt.

d) Werden Rechte erst nach Ablauf der in Ziffer 2 a) bezeichneten Frist
angemeldet, oder nach der von der Umlegungsstelle gesetzten Frist
glaubhaft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn die Umle-
gungsstelle dies bestimmt (§ 50 Absatz 3 des Baugesetzbuches).

e) Der Inhaber eines aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen Rechts
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Frist-
ablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem
gegenüber die Frist durch Bekanntmachung des Umlegungs-
beschlusses zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 50 Absatz 4 des Bau-
gesetzbuches).

3. Verfügungs- und Veränderungssperre
Vom Tage dieser Bekanntmachung ab bis zur Bekanntmachung des Zeit-
punktes der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes tritt gemäß § 51 des
Baugesetzbuches für die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke eine
Verfügungs- und Veränderungssperre ein.
Während dieser Zeit dürfen im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher
Genehmigung der Umlegungsstelle
a) ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und

über Rechte an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen
abgeschlossen werden, durch die einem anderen ein Recht zum
Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder Grund-
stücksteiles eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geän-
dert oder aufgehoben werden;
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b) erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wert-
steigernde sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen
werden;

c) nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber
wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Ände-
rungen solcher Anlagen vorgenommen werden;

d) genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche An-
lagen errichtet oder geändert werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

4. Vorarbeiten auf den Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben gemäß § 209 des Baugesetzbuches zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörde zur Vorbereitung der von
ihnen nach dem Baugesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder
ähnliche Arbeiten ausführen.

52499 Baesweiler, den 07.04.2005
Der Vorsitzende

(Siegel)
Jansen


